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Einleuchtend begrindet, doch locker wird es der korrupten Fb Ingenbohl gelingen, die
Sache um mehr als 1 Jahr (') hinauszuzdgern!

Zu Seite 2, Ziffer 2: Dieser Punkt hat sich zwischenzeitlich insofern erledigt, als dass die CSS
Krankenkasse sich weigert, mit mit ein Vertragsverhiltnis betr. einer VVG-Zusatzversicherung
einzugehen. (siehe Schreiben CSS Versicherung vom 9.7.08)

Ich hin deshalb per eingeschr. Brief vom 4.8.08 abermals an die Fb Ingenbohl gelangt mit einem
Gesuch beziiglich der Kosteniibernahme von nicht-kassenpflichtigen Medikamenten im Sinne
einer notwendigen situationsbedingten Leistung,
Besagte Medikamente kaufe ich nicht ,,zum Vetgniigen* oder ,gelegentlich®; sie sind Bestandtes/
einer langfristigen Therapie meiner chronischen Erkrankungen. Die Kosten fiir die Medikamente bewegen
sich in der Grossenordnung von Fr. 93.- bis Fr. 200.- pro Monat. Es kann von mir also nicht
verlangt werden, dass ich mit 10-20% meines Grundbedarfs fiir den Lebensunterhalt Medika-
mentenkosten decke! Erwdibnte Kosten gehen eindentig jiber die Grundversorgung hinaus und sind deshalb
separat von der wirtschaftlichen Sozgialbilfe zu iibernebmen.

Zu Seite 3, Ziffer 3: Medizinische Gutachten liegen vor, werden jedoch von der Fb Ingenbohl
seit Monaten ignorier?t.

haben einen sehr eingeschrinkten ,,Leistungskatalog®, weshalb die ungedeckten
Kosten eben durch die Fiirsorgebehorde Ingenbohl iibernommen werden miissen. (Ob dies nun
dieser Behorde passt oder nicht.)

Zu Seite 3, Ziffer 4: Wie eine nachtrigliche Kontrolle ergeben hat, trifft dies zu.
Zu Seite 3, Ziffer 5: Dieser Entscheid der Fb Ingenbohl ist eine absolute Uberraschung]
Zu Seite 3, Ziffer 6: Die Fehlerfeststellung an der alten Waschmaschine Novamatic WA 1268.2

aqua stop durch einen Service-Techniker der Firma FUST musste gw7ngend erfolgen, da ohne die
diese nicht Antrag fiir Reparatur oder Neuanschaffung bei der Firsorgebeh6rde Ingenbohl hitte
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gestellt werden kénnen!!!

Die Fiirsotgebehorde Ingenbohl bringt vor, ich hitte fiir den Kostenvoranschlag zuetst um
Kostengutsprache ersuchen miissen. Wie bekannt ist, lehnt die Fb Ingenbohl praktisch immer
alles ab, was mit Kosten betr. meiner Person zu tun hat. Woméglich wire auch die Kostengut-
sprache betr. Kostenvoranschlag noch abgelehnt worden! Der Witz in diesem konkreten Fall ist
aber: Um iiberhaupt seinerzeit Antrag betr. der Waschmaschine (Reparatur oder Neukauf) stellen
zu konnen, war ich gwingend auf das Erscheinen von Herrn Wettstein von der Firma FUST ange-
wiesen. Hitte ich Herrn Wettstein nicht aufgeboten, wiirde dieselbe Fb Ingenbohl argumentie-
ren: Da kein Kostenvoranschlag vorliege, besitze man gar keine Entscheidungsgrundlage. Ohne
Entscheidungsgrundlage knne man nicht einen Beschluss fassen. Die Fb Ingenbohl hitte also
kottekterweise gwingend ,ja“ zum Kostenvoranschlag sagen miissen, vor allem auch in Anbetracht
der Dringlichkeit! Oder hiitte ich zuerst auf einen ablehnend Entscheid von Fiirsorgeprisidentin
Joller warten miissen, gegen diesen Beschwerde erheben und danach monatelang warten, bis ein
Entscheid votliegt, dass ich einen Servicetechniker organisieren kann, der a) den Schaden
feststellt und b) einen Kostenvoranschlag unterbreitet? Und danach nochmals ein halbes Jahr
warten, bis ein Entscheid betr. Reparatur oder Neuanschaffung der Waschmaschine votliegt?
Dann wite ich vermutlich 1 Jahr OHNE Waschmaschinel!

Man kann froh sein, dass die Fb Ingenbohl kein Rettungswesen betreibt. Denn wire dies det Fall,
wiitde ein Vetletzter erst dann ins Spital iiberfiihrt, wenn zuvor von der Krankenkasse, EL oder
wem auch immer Kostengutsprache geleistet worden wire. Hat der Vetletzte Pech und findet das
Ereignis an einem Wochenende statt, ist von den genannten Adressen, die Kostengutsprache
leisten missten, moglicherweise niemand erreichbar. Was geschihe? Fiirsorgeprisidentin Joller
und der Leiter der Abteilung Soziales Schertenleib wiirden den Verletzen am Boden liegen lassen,
,»da keine Kostengutsprache erfolgt™ sei. Die Lehre daraus?
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Einleuchtend begründet, doch locker wird es der korrupten Fb Ingenbohl gelingen, die Sache um mehr als 1 Jahr (!) hinauszuzögern!
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Deutlicher kann man sich Sache kaum schildern, aber Sie werden staunen, wie der Schwyzer Justizfilz später die Sache beurteilen wird!
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Sollte ich in absehbarer Zeit einen festen MCS-gerechten Wohnraum mit sep. Eingang finden,
muss die Waschmaschine dorthin geziigelt werden. Es ist aber jetzt schon vorausschaubar, dass
die Firsorgebehorde Ingenbohl diesen Antrag standardmissig ablehnen wird. Und zwar als reine
Schikane.

§‘ Meine alte Novamatic Waschmaschine musste in Vergangenheit zweimal neu angeschlossen

werden. Tagesgeschift, welches die frither zustindige Sozialberatung Schwyz ohne Probleme
abwickelte. Aber die Fiirsorgebehorde Ingenbohl bringt es fertig, aus jeder Sache, sei sie auch
noch so beildufig, einen Beschwerdefall zu machen!

Bereits bei der ersten Mahnung durch die Firma FUST wurden Fr. 5.- auf den Rechnungsbetrag
draufgeschlagen. Wer bezahlt diese? Korrekterweise miisste dafiir die Fb Ingenbohl aufkommen,
da sie mit stets grundlosem Ablehnen Verfahren bzw. Zahlungen um Monate verzogert!

Ich habe am 26.5.07 bei der Fiirsorgebehorde Ingenbohl mit eingeschriebenem Brief Antrag betr.
einem FUST-Garantieverlingerungsvertrag (vgl. Kopie Schreiben von Herrn Kadiric, Fitma
FUST bei den Akten) gestellt. Weil die Fb Ingenbohl gerichtsnototisch nahezu alles ablehnt, was
irgendwie mit Kosten betr. meiner Person zu tun hat, wurde ,,selbstverstandlich“ auch auf das
Begehren betr. Garantieverlingerung nicht eingetreten.

Wie bekannt ist, erlitt meine Waschmaschine Novamatic WA 1268.2 aqua stop mitte Mai 2008 —
rund ein Jahr spiter — einen Totalausfall. Harte die Fb Ingenboh! seinerzeit dem Garantieverlingerungs-
vertrag ugestimmt, hiitte Rostenlos eine Reparatur erfolgen konnen. Im Weiteren wite es auch nicht zur
FUST-Rechnung vom 12.6.08 gekommen! Da die Fb Ingenbohl wie beschrieben eine
Garantieverlingerung abgelehnt hat, muss sie nun halt fiir die Folgekosten aufkommen!

Gemiss Fiirsorgebeschluss Nt. 553 vom 11. Juni 2008 versuchte die Fb Ingenbohl bereits in
widetrechtlicher Weise, die neue Waschmaschine Novamatic WA 1268.3 aqua stop via Vorschlag
»Datlehensvertrag® iiber den Grundbedarf (statt wie es korrekt wire: als situationsbedingte resp.
medizinisch-gesundheitlich notwendige Leistung) zu verbuchen. Nach dieser Rechnung det Fb
Ingenbohl wiirden bis Ende Dezember 2008 vom monatlichen Grundbedatf von Fr. 960.- jeweils
Fr. 290.- Waschmaschinen-Raten subtrahiert, woraus dann noch ein effektiver Betrag fiir den
Lebensunterhalt von Fr. 670.- (weit unter dem Existenzminimumll) pro Monat resultieren wiirde.
Dieser paranoiden, weil véllig realititsfremden Logik nach miissten dann die Fr. 152.- (FUST-
Rechnung vom 12.6.08) resp. aktuell Fr. 157.- (wegen Mahnung) ebenfalls vom Grundbedarf
abgezogen werden! Da frage ich mich mit Recht, was die Fb/Sozialberatung Ingenbohl bei ihren
Entscheiden tiberlegt!

Die Bezahlung besagter FUST-Rechnung vom 12.6.08 im Betrag von Fr. 152.- gehirt im Grunde
<um Tagesgeschift ciner normalen Fiirsorgebehorde/ Sogialberatung! Beispielsweise kann es votkommen,
dass eine Waschmaschine von A nach B transportiert werden muss. So musste die erste Wasch-
maschine Novamatic WA 1268.2 aqua stop seinerzeit von Oberwil nach Brunnen transportiert
wetden. Dafiir wurde die Firma Niedethauser AG, Brunnen, beauftragt und die entsprechende
Rechnung durch die damals zustindige Sozialberatung der Gemeinde Schwyz anstandslos (ohne
sepataten Antrag, weil ,, Tagesgeschift®) bezahlt. Ebenso wurden spitere Installationskosten —
weil wiederum Tagesgeschift — bezahlt.

egen Fr 152.- resp. Fr. 157.-, deren Bezahlung die Fb Ingenbohl ohne plausible Griinde
verweigert, entsteht vorliegend einmal mehr ein Verfahren, welches das x-fache von dem
Betrag kostet, um den es geht! Rechnet man die Fr. 152.- (Fr. 157.-) vom meinem ,,monat-
lichen Grimdbedarf nach Joller von Fr. 670.- ab, blieben mir im August 2008 noch Fr. 518.- fiir

Plausibler kann man kaum argumentieren. Sie werden
jedoch staunen, wie die hoheren Instanzen die korrupte
Fb Ingenbohl im Laufe der nachsten Verfahren
schitzen werden!
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Plausibler kann man kaum argumentieren. Sie werden jedoch staunen, wie die höheren Instanzen die korrupte Fb Ingenbohl im Laufe der nächsten Verfahren schützen werden!


Natirlich: Sozialhilfe ist nicht pfindbar. Spekuliert die Fb Ingenbohl darauf, dass die FUST AG
fur geleistete Atbeit leer ausgeht, da ich seit Jahren auf dem Existenzminimum lebe, kein Vermé-
gen besitze und nichts gepfindet werden kann?

Betr. der FUST-Rechnung vom 12.6.08 verweise ich auf § 17 ShG, Absatz 3, wonach in
dringenden Fillen die Gutsprache nicht verweigert werden kann, wenn die Hilfeleistung
nach den Umstinden sofort gewihrt werden muss und keine andere Kostendeckung
erwartet werden kann. Wie bis ins Detail dargelegt, war das Erscheinen des FUST-Servictechni-
kers Heinz Wettstein gwingend notig und sind deshalb hiefiir die Kosten auch von der Fb Ingen-
bohl als situationsbedingte Leistung zu iibernehmen.

Zusammengefasst ergeben sich folgende

Antrige

- 1. Aufhebung der Ziffern 1 und 5 der Verfiigung Nt. 2 der Fb Ingenbohl vom 16. Juli 2008
(Versand 23. Juli 2008).

2. Sofortige Kosteniibernahme der Rechnung Nt. 6186920 / 145832 vom 12.6.08/LW/
218/61 det FUST AG, 9245 Oberbiiren, im Betrag von Fr. 152.- (+ aktuell Fr. 5.- Mahn-
gebiihr) im Sinne einer notwendigen situationsbedingte Leistung.

3. Mogliche Zusatzkosten (siche Mahnkosten unter Ziffer 2) infolge langer Verfahrensdauer
(allenfalls spiter durch die Firma FUST wegen der Nicht-Bezahlung durch die Sozial-
beratung Ingenbohl ausgeloste weitere Mahn-/Betreibungskosten) zu Lasten der Fiir-
sorgebehorde Ingenbohl.

4. Alle Betrige seien auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz, direkt zu
tiberweisen.

5. Simtliche Verfahrenskosten zu Lasten der Fiirsorgebehorde der Gemeinde Ingenbohl

Fiir Tht Wohlwollen und Ihre Bemiihungen danke ich Thnen im Voraus vielmals.

Mit freundlichen Griissen
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Uts Beeler

Beilage erwihnt
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